
Verschiedentlich wenden sich Konfliktkommissionen 
mit Empfehlungen unmittelbar an die Arbeitskollek
tive, denen der Antragsgegner bzw. der Beschuldigte 
angehört. Mit dieser Methode sollen — wie verschie
dene Konfliktkommissionen berichtet haben — gute Er
gebnisse erzielt worden sein. Der Bericht hebt deshalb 
hervor, daß es in solchen Fällen unbedingt erforder
lich ist, die Empfehlung zugleich jjuch dem Betriebs
leiter zuzuleiten, dem die Verantwortung für die Be
seitigung der Gesetzesverletzungen oder Mängel ob
liegt. Wenn das Arbeitskollektiv durch die Empfehlung 
sachkundig informiert ist, ist es auch in der Lage, ak
tiv auf die Überwindung der Gesetzesverletzungen bzw. 
Mängel hinzuwirken.
Mit Rücksicht darauf, daß es noch immer Beispiele 
einer undifferenzierten und mitunter nicht gerechtfer
tigten Einladung von Mitgliedern der Konfliktkommis
sionen zu Verhandlungen über Einsprüche gegen Be
schlüsse der Konfliktkommissionen gibt, wird in Ziff. 1.7. 
des Berichts das Augenmerk insbesondere der Kreis
gerichtsdirektoren und der Präsidien und Fachsenate 
der Bezirksgerichte auf diese wichtige Frage gelenkt. 
In jedem Einzelfall muß gründlich geprüft werden, ob 
der Produktionsausfall, der durch die Teilnahme eines 
Mitglieds oder mehrerer Mitglieder der Konfliktkom
missionen an der Verhandlung notwendig eintritt, auch

sachlich gerechtfertigt ist und gegenüber der Gesell
schaft vertreten werden kann./8/
Besonders wichtig für die Anleitung der Konfliktkom
missionen durch die Gerichte sind die in Ziff. II.7. und 
Ziff. 11.10. gegebenen Hinweise zur rationellen Arbeits
weise der Konfliktkommissionen und zur Konzentration 
der Beratungen. Die Wirksamkeit der Tätigkeit der 
Konfliktkommissionen wird des öfteren durch Mängel 
in der Arbeitsorganisation und einer daraus folgenden 
zu langen Frist zwischen dem Eingang der Sache und 
ihrer Beratung beeinträchtigt. Hier müssen in der An
leitung der Konfliktkommissionen die vielen wertvol
len Gedanken und Überlegungen der Mitarbeiter der 
Bezirks- und Kreisgerichte zur Sicherung einer ratio
nellen und gleichzeitig qualifizierten Rechtsprechung 
noch schneller vermittelt werden. Dabei sind auch stär
ker die guten Arbeitsmethoden derjenigen Konflikt
kommissionen zu verallgemeinern, die ihre Beratungen 
gründlich und differenziert vorbereiten und regelmäßig 
auch innerhalb der 3-Wochen-Frist durchführen.

78/ Vgl. dazu Ziff. 3.3. des Berichts des Präsidiums an die 
32. Plenartagung des Obersten Gerichts zu Fragen der Leitung 
der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte durch die Kreis- 
und Bezirksgerichte vom 22. September 1971 (NJ 1971 S. 633) 
und Kollegium für Zivil-, Familien- und Arbeitsrecht des 
Obersten Gerichts, „Zur effektiven Durchführung der gericht
lichen Verfahren auf den Gebieten des Zivil-, Familien-, Ar- 
beits- und LPG-Rechts“, NJ 1971 S. 568 ff. (569).

Bericht über die 7. Plenartagung des Obersten Gerichts
Das Plenum des Obersten Gerichts beschäftigte sich auf 
seiner 7. Tagung am 20. Juni 1973 mit Problemen der 
Wirksamkeit der Rechtsprechung der Konfliktkommis
sionen. Dazu lag dem Plenum ein Bericht des Präsi
diums des Obersten Gerichts vor./l/
In seinem einleitenden Referat ging Vizepräsident 
S i e g e r t  von der bisherigen Entwicklung der Kon
fliktkommissionen und von den guten Arbeitsergebnis
sen aus, die sie in Erfüllung ihrer Aufgaben zur Ver
wirklichung des sozialistischen Rechts erreicht haben. 
Als eine wichtige Voraussetzung für weitere Erfolge 
nannte Siegert das - Bemühen der Konfliktkommissio
nen, die gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer Rechtspre
chung ständig zu erhöhen. Aufgabe der staatlichen Ge
richte sei es, in enger Zusammenarbeit mit den Ge
werkschaftsvorständen effektive Formen der Anleitung 
und Unterstützung der Konfliktkommissionen zu ent
wickeln.^/
Diese Aufgabenstellung bestimmte auch die Schwer
punkte der Diskussion der 7. Plenartagung.
Aus der Bedeutung der Tätigkeit der Konfliktkommis
sionen für die Rechtsverwirklichung sowie für die 
Rechtserziehung der Werktätigen leitete Direktor S e i 
f e r t  (Bezirksgericht Rostock) her, daß die Anforderun
gen an eine qualifizierte Anleitung der Konfliktkom
missionen durch die Gerichte ständig zunehmen. Er 
legte dar, wie durch Aussprachen mit Mitgliedern der 
Konfliktkommissionen im Betrieb, durch Sprechstunden 
der Richter, durch Verallgemeinerung guter Erfahrun
gen und durch unmittelbare Hilfe eine enge und von 
den Konfliktkommissionen als positiv eingeschätzte Zu
sammenarbeit erreicht werden konnte, die zugleich auch 
der gerichtlichen Tätigkeit diente, weil die Richter die 
Erfahrungen der Mitglieder der Konfliktkommissionen 
verwerten konnten.
Als weitere wichtige Formen der Anleitung nannte Sei
fert die Einbeziehung der Tätigkeit der Konfliktkom
missionen in analytische Untersuchungen und zur Vor
bereitung von Plenartagungen sowie die Auswertung 
von Verfahren, in denen die Gerichte über Einsprüche 
gegen Beschlüsse der Konfliktkommissionen entschie-

IV Der Bericht des Präsidiums ist. in diesem Heft veröffent- 
licht.
fl! Das Referat von Siegert ist in diesem Heft auszugsweise 
abgedruckt.

den hatten. Eine gute Arbeitsmethode habe das Kreis
gericht Stralsund (Stadt) entwickelt. Es verhandele von 
Zeit zu Zeit geeignete Einspruchsverfahren — vornehm
lich auf dem Gebiet des Arbeitsrechts — vor einem 
entsprechend der Zielstellung des Verfahrens geladenen, 
also differenzierten Kreis von Mitgliedern von Konflikt
kommissionen sowie Gewerkschafts- und Wirtschafts
funktionären der Betriebe. Mit dieser rationellen Ar
beitsmethode könne eine zielgerichtete Anleitung der 
Konfliktkommissionen erreicht werden./3/
Direktor M a t t h i a s  (Stadtbezirksgericht Berlin-Kö
penick) wies auf die Bedeutung regelmäßiger Schulun
gen der Mitglieder der Konfliktkommissionen hin. 
Diese Schulungen werden als eine wichtige Methode 
zur ständigen Qualifizierung angesehen, bei der auch 
die Gewerkschaft große Hilfe leistet.- Die Richter des 
Stadtbezirksgerichts hätten bereits feste Verbindungen 
mit einer Reihe von Großbetrieben hergestellt, in de
nen sie regelmäßig bestimmte Themen behandeln.
Übereinstimmend wurde zum Ausdruck gebracht, daß 
eine gute Anleitung der Konfliktkommissionen durch 
die Gerichte die enge Zusammenarbeit mit den Ge
werkschaften erfordert. Sowohl der Leiter der Rechts
abteilung des FDGB-Bundesvorstandes, K r a n k e ,  als 
auch S e i f e r t  bezeichneten die Berichterstattungen der 
Direktoren der Kreis- bzw. Bezirksgerichte vor den 
Kreis- bzw. Bezirksvorständen des FDGB als eine wich
tige Methode dieser Zusammenarbeit. In der Regel 
werde die Vorbereitung und Auswertung solcher Be
richterstattungen in den Gerichten und in den gewerk
schaftlichen Rechtskommissionen dazu genutzt, konkrete 
Schlußfolgerungen für die Verbesserung der Anleitung 
der Konfliktkommissionen zu ziehen.
In Berlin-Köpenick wird — wie M a t t h i a s  darlegte — 
dieser Bericht des Stadtbezirksgerichts in einer erwei
terten Kreisvorstandssitzung des FDGB erstattet, an der 
auch die Verantwortlichen für die Arbeit der Konflikt
kommissionen in den Großbetrieben, Vorsitzende der 
Rechtskommissionen der Betriebe und Konfliktkommis
sionsvorsitzende teilnehmen.
Auf die Notwendigkeit der Unterstützung der Konflikt -

/3I Vgl. hierzu „Staatliche Gerichte und Konfliktkommissionen 
steuern gleichen Kurs (Bericht von der 4. Plenartagung des 
Bezirksgerichts Rostode)“, Arbeit und Arbeitsrecht 1973, Heft 7, 
S. 188.
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